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Berlin, xx.xx.2009
Planfeststellungsverfahren für den Neubau der Landesstraße L 20/L 201 Ortsumgehung Falkensee; Aktenzeichen: 1132-AHB-587.08; Einwendung gegen die Planungen
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wende ich mich mit Nachdruck gegen den geplanten Neubau der Ortsumgehung Falkensee (L 20/L 201n) und erhebe Einwendungen wie folgt:

1.)
Ich bin durch das Vorhaben in meinen Rechten beeinträchtigt. Der Straßenbau führt zu erheblichen zusätzlichen Lärm- und Abgasbelastungen im Raum Falkensee und Berlin-Spandau. Er verändert das Kleinklima, beeinträchtigt die Frischluftschneise nach Berlin und nimmt uns als Erholungssuchenden wichtige und gern genutzte Erholungsflächen, indem die Landschaft zerschnitten, das Landschaftsbild durch eine in Hochlage geplante intensiv genutzte Straßentrasse verschandelt und die Erholungsflächen im und nahe dem Spandauer Forst weiträumig durch die neuen Lärmbelastungen der Erholungsnutzung entzogen werden.

Im Einzelnen bin ich wie folgt betroffen:

Ich wohne in Berlin und nutze das Naherholungsgebiet rund um den Spandauer Forst, den Eiskeller und den Falkenhagener See oft, um mich von dem Lärm der Großstadt Berlin zu erholen. Ich unternehme gern Spaziergänge Richtung Falkenseer Kuhlaake, Falkenhagener See und Teufelsbruchwiesen. Dieser Weg wäre mir künftig durch die Schnellstraße mit all ihren Wällen und Böschungen verwehrt. Dies schränkt mich in meinen Grundrechten unangemessen ein, zumal die Straße Umweltbelastungen produziert und aus verkehrlichen Gründen nicht erforderlich ist (siehe unten).
Außerdem befürchte ich nachteilige Auswirkungen auf die Trinkwassergewinnung für Berlin im betroffenen Gebiet.

BITTE PASSEN SIE HIER PERSÖNLICHE BETROFFENHEIT AN ODER LÖSCHEN DIE DIE ZEILE 
2.)
Die Ortsumfahrung löst die Probleme durch Verkehrslärm und Abgase in Falkensee nicht. Selbst in den Planfeststellungsunterlagen wird der Durchgangsverkehrsanteil mit nur geringen 8% angegeben. Eine Untersuchung der Mobilitätsbedürfnisse der Bewohner von Falkensee und Umgebung hat nicht stattgefunden. Auf dieser Grundlage kann eine Ortsumfahrung die hausgemachten Verkehrsprobleme der Stadt Falkensee nicht lösen. Dazu kommt, dass die Ortsumfahrung schon nach den – allerdings fehlerbehafteten – Zahlen des Verkehrsgutachtens des Planungsträgers selbst nur auf wenigen Straßen zu einer Entlastung, dagegen auf einer Reihe von Straßen zu zusätzlichen Belastungen und insgesamt zu mehr Verkehr im Raum Falkensee und auch in Berlin-Spandau führt (z.B. auf der Falkenseer Chaussee und der Heerstraße/B5). Neue Straßen ziehen zusätzlichen Verkehr an, wodurch die Belastung z.B. durch Luftschadstoffe in Summe nur zunehmen kann (siehe auch 5.). 
Die Zahlen des Verkehrsgutachtens sind von offenkundigen Fehlern und Widersprüchen geprägt, die hier nicht alle im Einzelnen aufgeführt werden sollen. Die angenommenen Prognosen zur Verkehrsentwicklung (angebliche Zunahme) sind wiederholt widerlegt worden, zum Beispiel durch die Erkenntnisse der Verkehrsprognose 2025 der Länder Berlin und Brandenburg und die Zahlen aus dem Lärmaktionsplan der Stadt Falkensee, wo auf den wichtigen Durchgangsstraßen abnehmende Verkehrsbelastungen zu verzeichnen sind. Im Detail verweise ich auf die Stellungnahme der Bürgerinitiative Schönes Falkensee e.V. zu diesem Verfahren inklusive der dortigen Stellungnahmen. Im Ergebnis wird die Entlastung für Falkensee durch die Ortsumfahrung überschätzt und die zusätzliche Belastung unterschätzt. Die Werte der Nutzen-Kosten-Untersuchungen wurden fehlerhaft ermittelt; zum Beispiel wurden nachteilige Entwicklungen offenbar ignoriert. Die Notwendigkeit für eine Ortsumgehung kann nicht sinnvoll hergeleitet werden.
3.)
Die wichtigsten und offensichtlichsten Alternativen sind offenkundig nicht ausreichend bzw. mit falschen Argumenten geprüft worden. Das ergibt sich schon aus dem Erläuterungsbericht der Planfeststellungsunterlagen. Danach führt bereits die sogenannte Null-Plus-Variante bei Verbesserung der derzeitigen Verkehrssituation mit kleineren baulichen und organisatorischen Maßnahmen zu einer ähnlichen Minderung des Verkehrsaufkommens auf der Falkenhagener Straße. Eine Null-Plus-Variante ist aber schon deswegen einer Ortsumfahrung offenkundig vorzuziehen, weil sie mit viel geringeren Eingriffen in die Lebensräume der Menschen, wie auch der Tiere und in die Natur verbunden ist, keine vergleichbaren Unkosten verursacht und auch nicht im größeren Maße zusätzlichen Verkehr in den Raum Falkensee zieht. 

Weitere Varianten, wie etwa eine Tunnellösung oder eine Anbindung der "Nordumfahrung" an die Stadtrandstraße oder andere Straßen in Berlin-Spandau oder nur der Bau des westlichen Teils der Umgehungsstraße wurden nach meiner Kenntnis nicht geprüft. Das Argument, dass Varianten "zu teuer" wären, kann nicht gelten, da der volkswirtschaftliche Schaden der Ortsumgehung durch die dauerhafte Zerstörung der Natur kaum bezifferbar ist. Auch wurden offenbar Varianten nicht geprüft, die zu einer Vermeidung des Verkehrs statt – wie mit der "Nordumfahrung" – zu einer Erhöhung des Verkehrs führen.

4.)

Die Ortsumfahrung wird in einem Bereich geplant, der im Landesentwicklungsplan BerlinBrandenburg 2009 als Freiraumverbund dargestellt ist. Laut Landesentwicklungsplan LEP B-B vom 15.05.09 befindet sich der nördliche Landschaftsraum von Falkensee im Freiraumverbund (5.2 Z). Dieser Freiraumverbund ist festgelegt zum Schutz und zur Entwicklung besonders hochwertiger Freiraumfunktionen. Die Inanspruchnahme und Zerschneidung durch L20n/L201n OU Falkensee würde diesen raumordnerischen Festlegungen zum Schutz der Freiraumfunktionen entgegenstehen.
Die Ortsumfahrung selbst wird im Landesentwicklungsplan und Regionalplan nicht dargestellt. Im Regionalplan wird die Ortsumfahrung klar abgelehnt. Die landesplanerische Beurteilung für die Ortsumfahrung ist offenkundig fehlerhaft. Die Aufnahme der Straßenbaumaßnahme in den Landesstraßenbedarfsplan des Landes Brandenburg ist fehlerhaft erfolgt. Die Ortsumfahrung verstößt insgesamt gegen die Ziele und Erfordernisse der Raumordnung. 
Die Trasse der "Nordumfahrung" verschandelt das Stadtbild und zerschneidet den Ortsteil Falkenhöh; sie belastet den Falkenhagener See und durchtrennt heute oft genutzte Spazierwege. Die Ortsumgehung soll weitgehend auf einer Dammlage gebaut werden. Das weitläufige Landschaftsbild der Teufelsbruch- und Reiherwiesen wird durch die Dammlage und die hohen und langen Brücken (Rampen bis zu 450 m) unwiederbringlich zerstört. 

5.)
Der Bau der Ortsumfahrung verstößt gegen die Ziele der Luftreinhalteplanung. Das Luftschadstoffgutachten ist völlig unzureichend. Die zusätzlichen Schadstoffbelastungen in bisher weitgehend unbelasteten Bereichen der Wohngebiete im Nordosten von Falkensee werden überhaupt nicht untersucht. Die Gutachter stellen lediglich auf Grenzwertüberschreitungen ab. Das reicht aber nicht aus. Der Anstieg der Luftschadstoffbelastungen in bisher relativ unbelasteten Gebieten hätte bereits bei der Trassenauswahl berücksichtigt werden müssen. Die Forderung nach Absenkung der Trasse in Troglage und dem durchgängigen Bau von Wällen wird auch mit Blick auf die zusätzlichen Luftschadstoffbelastungen erhoben.

Das Luftschadstoffgutachten ist aber auch aus anderen Gründen fehlerhaft. Es wird insoweit erneut auf die Einwendung/Stellungnahme der Bürgerinitiative „Schönes Falkensee" e.V. verwiesen, die zum Gegenstand meiner Einwendung gemacht wird.

6.)
Den Planfeststellungsunterlagen fehlt eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Unstreitig ist, dass der Bau der Ortsumfahrung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Der pauschale Verweis im Erläuterungsbericht auf das Lärmgutachten, das Luftschadstoffgutachten und den landschaftspflegerischen Begleitplan reicht nicht aus, da diese Unterlagen nicht darauf angelegt sind, die Umweltverträglichkeit des Vorhabens zu prüfen. Im Lärmgutachten wird beispielsweise die Beeinträchtigung von Freizeit und Erholung nicht untersucht, sondern lediglich auf Grenzwertüberschreitungen abgestellt. Im Luftschadstoffgutachten werden ebenfalls alle Beeinträchtigungen unterhalb der Überschreitung von Grenzwerten – offenkundig fehlerhaft – für nicht relevant gehalten. Die Umweltverträglichkeit ist damit nicht geprüft. Gleiches gilt für den landespflegerischen Begleitplan und auch für die zusammenfassende Beurteilung. Eine nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz erforderliche Prüfung und Bewertung allein unter Umweltgesichtspunkten findet sich nirgendwo in den Unterlagen.

Die ökologischen Austauschbeziehungen entlang der Ortsumfahrung würden unterbrochen und ökologisch wertvolle Gebiete für Flora und Fauna zerstört werden. Das Klima würde sich großflächig negativ entwickeln.
7.)
Darüber hinaus wende ich gegen die Planung ein: 
· Durch den Bau solch einer unnötigen, weil verkehrlich nicht zielführenden Ortsumgehung werden Steuergelder missbraucht, die an anderer Stelle sinnvoller einsetzbar wären. Als Steuerbürger fordere ich einen Einsatz von Geldern, der der Allgemeinheit nutzt und nicht Tausende von Menschen benachteiligt.
· BITTE ERGÄNZEN SIE HIER BEI BEDARF WEITERE ARGUMENTE ODER LÖSCHEN SIE DIESES ZEILE
Die Einwendungen der Bürgerinitiative Schönes Falkensee e.V. (BISF) zum Natur- und Landschaftsschutz und die darauf Bezug nehmenden Stellungnahmen mache ich mir zu eigen. Weitere Einwendungen, insbesondere vertiefende Einwendungen bleiben vorbehalten.  

Insgesamt lehne ich den Bau der Ortsumgehung Falkensee nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen,
UNTERSCHRIFT (wenn die Unterschrift fehlt, ist die Einwendung ungültig)
Absender:
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